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Vorwort

Vorwort

Der vorliegende Ratgeber richtet sich an Mitarbeitende von Beratungsstellen und 
Leistungserbringern sowie an Eltern, Geschwister, andere Angehörige von Menschen 
mit geistiger Behinderung und rechtliche Betreuer*innen. Er liefert einen Überblick 
über alle Rechte und Sozialleistungen, die Menschen mit Behinderung zustehen. Aus-
gangspunkt ist das Bestehen einer geistigen Behinderung ab Geburt. Daher bleiben 
Leistungen für erwerbsfähige Arbeitsuchende ebenso unerwähnt wie Leistungen der 
Unfallversicherung. Ziel des Ratgebers ist es, eine fundierte Kenntnis über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung zu vermitteln und damit einen Beitrag dazu zu leisten, 
dass diese Rechte in der Praxis wahrgenommen werden können. 

Der vorliegende Ratgeber bildet die Rechtslage zum 1. Januar 2020 ab. Er be-
rücksichtigt damit insbesondere die wesentlichen Änderungen durch das Bundesteil-
habegesetz und enthält eine verständliche Darstellung aller neuen Regelungen im 
Recht der Eingliederungshilfe. Auch die Neuregelungen durch das Angehörigen-Ent-
lastungsgesetz werden im Ratgeber dargestellt.

Zur besseren Orientierung haben die Autor*innen dieses Buchs den einzelnen Kapiteln 
des Ratgebers Schaubilder mit Erklärungen vorangestellt. Die Schaubilder folgen dem 
Lebenslauf. Sie beginnen mit der Lebensphase von Geburt bis Schuleintritt: Was ist zu 
beachten, wenn ein Kind mit Behinderung geboren wird? Welche besonderen Leistun-
gen gibt es in den ersten Jahren? Es schließen sich Schaubilder mit weiteren wichtigen 
Stationen im Lebenslauf bis hin zum Alter, aber auch zu verschiedenen Lebenslagen 
an. Die einzelnen Leistungen, die für die jeweilige Lebensphase oder Lebenslage maß-
geblich sind, werden in den nachfolgenden Kapiteln des Buchs näher erläutert.

Der Ratgeber beginnt mit der wichtigsten Leistung für Menschen mit Behinderung, der 
Eingliederungshilfe und ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Er widmet sich den 
einzelnen Lebensbereichen wie Arbeit oder Gesundheit und stellt Leistungen der Pfle-
ge und der Frühförderung genauso dar wie etwa die existenzsichernden Leistungen, 
das Kindergeld und die Nachteilsausgleiche für behinderte Menschen. Zudem ist im 
Ratgeber dargestellt, wo Menschen mit Behinderung Beratung erhalten und wie sie 
ihre Rechte durchsetzen können. Weitere Kapitel befassen sich mit der rechtlichen Be-
treuung und Fragen der Haftung.

Zur leichteren Übersichtlichkeit und Verständlichkeit werden in den einzelnen Kapiteln 
Tipps, (Rechen -)Beispiele und weitergehende Informationen eingesetzt.

Ein Tipp gibt Leser*innen wichtige Hinweise, wie etwa darauf, dass ein Antrag inner-
halb einer bestimmten Frist gestellt werden muss.
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Vorwort

Beispiele erklären einzelne Rechtsbegriffe oder schildern, wie eine bestimmte Leis-
tung in einer konkreten Lebenslage ausgestaltet sein kann. Rechenbeispiele erläutern, 
in welcher finanziellen Höhe Leistungsansprüche bestehen.

Weitere Hinweise benennen einschlägige Urteile sowie Zeitschriften, Bücher oder 
Homepages, damit sich die interessierten Leser*innen über den Ratgeber hinaus in-
tensiver zu einem bestimmten Thema informieren können.

Das Buch enthält im Anhang ein Schlagwortverzeichnis, das zu wichtigen Begriffen den 
schnellen Zugriff auf die relevantesten Textstellen erleichtert sowie ein Abkürzungs-
verzeichnis.

Berlin, Februar 2020

Die Jurist*innen der Bundesvereinigung Lebenshilfe
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Das Recht auf Teilhabe in verschiedenen Lebensphasen und Lebenslagen

Das Recht auf Teilhabe in verschiedenen 
Lebensphasen und Lebenslagen

Das Recht auf Teilhabe, das dem einzelnen Menschen mit Behinderung zur Verfügung 
steht und von ihm oder seinen Angehörigen und/oder rechtlichen Betreuer*innen ein-
gefordert werden kann, ist vielfältig und im gesamten deutschen Sozialrecht verstreut. 
Aufgrund dieser Zergliederung zwischen Sozialhilfe, Sozialversicherungen, steuer-
rechtlichen Ansprüchen und anderen Nachteilsausgleichen sind auf den folgenden 16 
Seiten vier Lebensphasen und vier Lebenslagen von Menschen mit Behinderung darge-
stellt, die das Auffinden möglicher Rechtsansprüche im »Dschungel« des gegliederten 
Sozialrechts erleichtern sollen. 

Die abgebildeten Schaubilder werden durch die daneben stehenden Texte erläutert 
und können dadurch auch als eine Art Checkliste »Woran sollte ich in der jeweiligen 
Lebensphase/-lage denken?« genutzt werden. 

Dargestellt werden zunächst die Lebensphasen: 
– Geburt bis Schuleintritt
– Schule
– Erwachsenwerden
– Leben im Alter

sowie anschließend die vier Lebenslagen:
– Von der Schule zum Beruf
– Arbeit
– Wohnen in der eigenen Wohnung
– Wohnen in einer besonderen Wohnform

Bei den Schaubildern befindet sich der Mensch mit Behinderung jeweils im Mittel-
punkt. Um ihn herum sind die verschiedenen Leistungsträger bzw. Ansprechpartner 
im Sozialleistungssystem genannt, bei denen er potenziell Leistungen beziehen kann. 
Den jeweiligen Leistungsträgern oder Ansprechpartnern sind jeweils exemplarisch die 
verschiedenen in Betracht kommenden Leistungen zugeordnet. Während bei den Le-
bensphasen der Versuch unternommen wurde, möglichst breit alle in Betracht kom-
menden Ansprechpartner zu benennen, sind bei den Lebenslagen nur die in Bezug auf 
diese Fragestellung relevanten Leistungen und Leistungsträger skizziert. 
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Das Recht auf Teilhabe in verschiedenen Lebensphasen und Lebenslagen

Mensch  
mit Behinderung 

0 bis 6 Jahre

Jugendamt

Frühförderstelle oder 
Sozialpädiatrisches 

Zentrum

Versorgungsamt

Familienkasse

Pflegekasse

Krankenkasse

Träger der  
Eingliederungshilfe

Geburt bis Schuleintritt

Eingliederungshilfe  
für Kinder mit  
geistiger oder körper-
licher Behinderung

• Assistenz in der Kita
• Hilfsmittel
• heilpädagogische

Leistungen
• heilpädagogische Kita

Früherkennung und 
Frühförderung

Schwerbehinderten- 
ausweis

Steuererleichterungen

unentgeltliche  
Beförderung

Parkausweis 

Kindergeld 

Pflegegeld 

Pflegesachleistung

Entlastungsbetrag

Hilfsmittel

Haushaltshilfe

Fahrtkosten

Heil- und Hilfsmittel

Häusliche  
Krankenpflege

Eingliederungshilfe für 
Kinder mit seelischer 
Behinderung 

Kita
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Kapitel 1: Eingliederungshilfe – Allgemeiner Teil

Bei Kindern mit Behinderung entscheidet die Art der Behinderung 
darüber, ob sie Leistungen der Eingliederungshilfe vom Träger der 
Eingliederungshilfe oder vom Jugendamt erhalten. Eingliederungs-
hilfe nach § 99 SGB IX i. V. m. § 53 Abs. 1 und 2 SGB XII in der Fassung 
vom 31. Dezember 2019 erhalten nur Kinder mit geistiger oder kör-
perlicher Behinderung. Kinder mit seelischer Behinderung erhalten 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (mehr dazu in Kapitel 6).

II. �Welche�verschiedenen�Leistungen�der�
Eingliederungshilfe gibt es?

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind sehr vielfältig. Bisher wa-
ren sie im SGB XII, im SGB IX und in der Eingliederungshilfe-Verordnung 
und damit sehr verstreut geregelt. Seit dem 1. Januar 2020 sind sie nun 
in Teil 2 des SGB IX zusammengeführt. Die Eingliederungshilfe-Verord-
nung gilt seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr.

Eine Ausnahme gilt jedoch für die Regelungen der Eingliederungshil-
fe-Verordnung zum leistungsberechtigten Personenkreis. Diese gel-
ten in der Fassung vom 31. Dezember 2019 weiter, bis es eine neue 
Regelung zum leistungsberechtigten Personenkreis gibt.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind in vier Leistungsgruppen 
aufgeteilt (§ 102 SGB IX), die jeweils in verschiedenen Kapiteln im Teil 2 
des SGB IX näher geregelt sind.

1. Soziale Teilhabe

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gehören die Leistungen zur 
Sozialen Teilhabe. Bisher waren sie mit dem Begriff »Leistungen zur Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft« beschrieben. 

Die Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind in § 113 bis § 116 SGB IX (Teil 2 
des SGB IX, Kapitel 6) geregelt. Die Leistungen sind nicht abschließend 
aufgezählt. Vielmehr ist der Leistungskatalog offen ausgestaltet. 

Was ein offener Leistungskatalog ist, wird auf S. 39 f. in diesem Buch 
näher erläutert.

Tipp

Tipp

§§ 113 ff. SGB IX

Tipp
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Kapitel 1: Eingliederungshilfe – Allgemeiner Teil

In Fällen, in denen keine Einkommensteuererklärung abgegeben wer-
den muss und daher kein Einkommensteuerbescheid existiert, muss 
der Träger der Eingliederungshilfe eine eigenständige Prüfung vor-
nehmen, wie hoch die Summe der Einkünfte nach § 2 Abs. 2 EStG ist.

Ein Einkommensbeitrag ist daher nur zu zahlen, wenn das nach § 135 
Abs. 1 SGB IX ermittelte Einkommen einen gesetzlich festgelegten 
Einkommensfreibetrag überschreitet (§ 136 Abs. 1 SGB IX). Wenn das  
Einkommen unterhalb dieses Einkommensfreibetrags bleibt, ist kein 
Einkommensbeitrag zu zahlen.

Das Gesetz sieht dabei unterschiedlich hohe Einkommensfreibeträge 
vor. Die Höhe des Einkommensfreibetrags unterscheidet sich nach Ein-
kommensarten und nach der Anzahl zu berücksichtigender Personen 
(Partner*in und Kinder). 

Folgende Einkommensarten sieht § 136 Abs. 2 SGB IX vor:

– Einkommen aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
oder selbstständigen Tätigkeit (S. 1 Nr. 1).

Unter diese Vorschrift fallen Personen, die in einem sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsverhältnis bzw. selbstständig tätig sind.

– Einkommen aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung (S. 1 Nr. 2).

Hierunter fallen etwa Personen, die als Beamt*innen tätig sind oder 
tätig waren und nun eine Pension beziehen.

– Einkommen aus Renteneinkünften (S. 1 Nr. 3).

Hierunter fallen Regelaltersrente und Erwerbsminderungsrente. 

– Einkommen aus anderer Einkommensart (S. 2).

Hierunter fallen z. B. Einkünfte aus Kapitalvermögen und aus Ver-
mietung und Verpachtung.

Einkommens-
freibetrag

Einkommens-
arten

Beispiel

Beispiel

Beispiel

Beispiel
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S 

Schaden 359 ff.
Schadensersatz 362 f.
Schulbegleitung 58, 114 ff.
Schulden 359 ff.
Schule 111 ff., 263
Schulgeld 119 f.
Schwerbehindertenausweis 179, 295, 302, 363
Sozialgeld 258
Sozialhilfe 27, 147, 241 ff., 257 ff.
Sozialpädiatrische Zentren 156
Sterbegeldversicherung 244
Sterilisation 342
Steuerermäßigung 300 f.
Systemwandel durch das BTHG, siehe Trennung der Leistungen

T 

Tagesförderstätte 83, 133 f.
Teilhabe am Arbeitsleben 32, 57, 125 ff., 250
Teilhabeplanverfahren 50 ff.
Testierfähigkeit 323
Trennung der Leistungen 35 ff., 48, 56, 75 f., 88 f., 93 ff., 265
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U 

Umwandlung des Sachleistungsanspruchs 216, 221, 231
Umzugskosten 225 f., 264
unabhängige Gutachter 208
Unfallversicherung 134, 136, 168, 236, 239
Unterhaltsanspruch 73 f., 245, 269, 276
Unterhaltsbeitrag 39, 73 f., 245, 269
Untermietvertrag 264
Unterstützte Beschäftigung 140 f.

V 

Vergütung rechtlicher Betreuer*innen 353 ff.
Verhältnis Eingliederungshilfe/Pflege 95 f., 106 f., 240 f., 247 f.
Verhinderungspflege 219, 221 ff., 227, 239
Vermögen 54, 69 ff., 171 ff., 242 ff., 267 ff., 275 ff., 281 f., 292
Vermögenssorge 344 ff.
Verpflegung 35 ff., 56, 93 f., 100 f., 108 f., 175, 190, 228
Vertrauensperson 44, 46 f., 208, 330 ff.
vollstationäre Pflege 228 ff., 246
Vollzeitpflege 167 ff., 220
Vorversicherungszeit in der Pflegeversicherung 207

W 

Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 128 ff., 175
Widerspruch 290 ff.
Wohneinrichtung 35 ff., 93 ff.
Wohngeld 276 ff., 304 f.
Wohngruppenzuschlag 214, 243
Wohnumfeld-verbessernde Maßnahmen 224 ff., 246
Wohn- und Betreuungsvertrag 100, 215, 228, 266
Wohnung 95 ff., 225 f., 233 f., 261, 264, 279, 298 ff., 327, 340, 347
Wohnungsangelegenheiten 347
Wunsch- und Wahlrecht 40 ff., 184 ff.

Z 

Zahnersatz 192 f., 199 f.
Zielvereinbarung 253 f.
Zuzahlung 197 ff., 223
Zwangsbehandlung 343 f.
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